S Kanton Bern Der Grosse Rat
‘ Canton de Berne Le Grand Conseil

Grossratsbeschluss

Datum GR-Sitzung: 26. November 2025
Geschaftsnummer: 2025.BKD.5638

Amt fur Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB), Volksschule und schulergéanzende An-
gebote (PG 4481000001); Nachkredit 2025

1 Gegenstand

Nachkredit 2025 von CHF 116°100°000 in der Produktgruppe 4481000001 Volksschule und schulergéan-
zende Angebote. Es handelt sich um eine Kredituberschreitung bzw. nachkreditpflichtige Abweichung
ohne Entscheidungsspielraum (Art. 11 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 [FHG; BSG
620.0]). Kredituberschreitungen werden durch den Regierungsrat bewilligt und der Finanzkommission zur
Kenntnis gebracht. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat vorliegend einen Nachkredit (Art. 9
FHG), damit das Geschéaft — geméss Ricksprache mit der Finanzkommission — dem Grossen Rat in der
Wintersession 2025 vorgelegt werden kann.

2. Rechtsgrundlagen

- Art. 9 und 11 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG; BSG 620.0)

- Art. 9 der Finanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV; BSG 621.1)

- Art. 24 f. des Gesetzes vom 27. November 2000 Uber den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG;

BSG 631.1)
- Art. 5, 17 und 21a ff. des Volksschulgesetzes vom 19.03.1992 (VSG; BSG 432.210)

3. Kreditsumme und Produktgruppe
31 Auswirkungen auf die Saldi der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

Der Budgetsaldo der Erfolgsrechnung wird voraussichtlich um rund CHF 116.1 Mio. Uberschritten. Auf
die Investitionsrechnung hat die Budgetiberschreitung keine Auswirkung.

Produktgruppe Nr. 4481000001, Volkschule und schulerganzende Angebote Betrage in CHF
Saldo Erfolgsrechnung / Budgetkredit (SOLL) 2025 1'274°295'248.71
Saldo Erfolgsrechnung / Rechnung IST 2025 1'383'995'248.71
Reserve 2025 (0.5% Saldo Budget Produktgruppe) 6'400°000.00
Nachkredit 2025 116’100°000.00
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3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

Der Nachkredit kann nicht innerhalb der Bildungs- und Kulturdirektion kompensiert werden.

4. Auswirkungen auf die Leistungen

Es gibt keine Auswirkungen auf das Erreichen der Leistungsziele.

5. Begrindung

Das Gesamtergebnis der Produktgruppe PG 4481000001, Volksschule und schulerganzende Angebote,
fallt im Vergleich zum Budget um voraussichtlich rund CHF 116.1 Mio. schlechter aus, was einer prozen-
tualen Abweichung von rund 9.1% entspricht. Aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses und mégli-
chen Abweichungen wird eine Reserve von 0.5% (CHF 6.40 Mio.) auf dem Saldo der Produktgruppe ein-

gerechnet.

In CHF

Budget

Erwartete Rech-
nung

Erwartete Abwei-
chung

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand

31 Sach- und Ubriger Betriebsaufwand

33 Abschreibungen Verwaltungsvermogen

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36 Transferaufwand

37 Durchlaufende Beitrage

39 Interne Verrechnungen

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag

41 Regalien und Konzessionen

42 Entgelte

43 Verschiedene Ertrage

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung
46 Transferertrag

47 Durchlaufende Beitrage

49 Interne Verrechnungen

Ergebnis aus betrieblicher Tatigkeit

34 Finanzaufwand

44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung
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1'895'115'576.68

1'541°'887'462.17

8117°177.59

34'299.89

329'749'655.03

15’326°982.00

-620'815'727.98

00.00

00.00

-777°026.01

00.00

00.00

-617'447'962.97

0.00

-2'590'739.00

1'274'299'848.70

21°400.00

-25'999.99

-4’599.99

2'086’815'576.68

1'617°'887°462.17

11°117°177.59

34'299.89

439'749'655.03

18°026°982.00

-702'815'727.98

0.00

0.00

-777°026.01

0.00

0.00

-699'447'962.97

0.00

-2'590'739.00

1'383’999'848.70

21°400.00

-25'999.99

-4’599.99

-191'700°000.00

-76°000°000.00

-3'000°000.00

0.00

-110’000'000.00

-2'700'000.00

82'000'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82’000'000.00

0.00

0.00

-109°700'000.00

0.00

0.00

0.00
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Operatives Ergebnis 1'274°295'248.71 1'383'995'248.71  -109'700'000.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 00.00 00.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 00.00 00.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 1'274'295°248.71 1°383'995'248.71  -109'700°000.00

Kommentierung:
Sachgruppe 30 (Personalaufwand, CHF 76 Mio.)

Im Schuljahr 2025/26 ist es im Bereich des Regelunterrichts zu 70 Klasseneréffnungen gekommen. Die
Klasseneroffnungen konnten im Planungsprozess aufgrund der restriktiven Budgetplanung nicht ber{ick-
sichtigt werden. Die Budgetabweichung im Zusammenhang mit den Klasseneréffnungen betragt rund CHF
18 Mio. Weitere Personalkosten in der Héhe von rund CHF 24 Mio. sind auf zusatzliche Unterstitzungs-
lektionen sowie auf hdhere Stellvertretungskosten zuriickzufiihren.

Besonders ins Gewicht féllt zum einen der Fachkraftemangel, der die Belastbarkeit der Volksschule zu-
nehmend herausfordert — ein Phdnomen, das auch in anderen Kantonen zu beobachten ist. Der Mangel
an adaquat ausgebildetem Lehrpersonal machte es notwendig, zusatzliche Unterstiitzungslektionen zu
sprechen. Zum anderen sind aufgrund der Zunahme der Anstellungen auch eine hdohere Anzahl Krank-
heitsfalle und entsprechend anfallende Aufwendungen zu verzeichnen.

Parallel zur demografischen Entwicklung stellt die zunehmende gesellschaftliche Heterogenitat die Schu-
len vor die Herausforderung, Lernumgebungen so zu gestalten, dass unterschiedliche Lernstdnde und
Potenziale adaquat berlcksichtigt werden kénnen. Dies erfordert den gezielten Einsatz von einfachen
sonderpadagogischen Massnahmen. Der daraus resultierende Bedarf an Fachpersonal in den Bereichen
Heilpadagogik, Logopéadie und Psychomotorik wird durch den bestehenden Fachkraftemangel zusatzlich
verscharft. Fur die einfachen sonderpadagogischen Massnahmen ergibt sich voraussichtlich eine Budge-
tabweichung in der Hohe von rund CHF 14 Mio. Die Budgetabweichung ist auf die planerischen Kiirzungen
resp. die nicht ausreichend aufgenommen Budgetmittel im Rahmen der Planung zurtickzufihren.

Fur Schilerinnen und Schiler im besonderen Volkschulangebot (Schilerinnen und Schiler mit «verstark-
ten sonderpadagogischen Massnahmen») gelten die Bestimmungen ab Artikel 21a VSG. Der Unterricht
findet entweder integrativ in einer Regelklasse oder separativ in einer besonderen Volksschule statt. Im
Bereich der verstarkten sonderpadagogischen Massnahmen ergibt sich voraussichtlich eine Budgetabwei-
chung von rund CHF 20 Mio. Die aktuelle Budgetabweichung ist auf fehlende Budgetmittel zurlickzuftihren.

Sachgruppe 31 (Sachaufwand, CHF 3.0 Mio.)

Im Planungsprozess im Jahre 2015 fand im AKVB eine budgettechnische Kiirzung im Umfang von CHF 2
Mio. statt (fir die Planjahre 2016 ff). In der Folge verzeichnete das AKVB wiederholt Budgetiberschreitun-
gen in der Sachgruppe 31. Zudem fihrte die laufende Entwicklung der Digitalisierung, fir welche in den
vorhergehenden Jahren keine zusétzlichen finanziellen Mittel eingestellt werden konnten, zu héheren Aus-
gaben (rund CHF 1 Mio.).

Sachgruppe 36 (Transferaufwand, CHF 110 Mio.)

Die Budgetabweichung beim Transferaufwand ist hauptsachlich —wie bereits im Kalenderjahr 2024 — durch
die Mehrkosten im Bereich des besonderen Volksschulangebots zuriickzufihren. Ab dem Kalenderjahr
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2022 ist es in den besonderen Volksschulen zu 185 Klassenerdffnungen gekommen. Die Mehrkosten in
Bezug auf die Klassenertffnungen belaufen sich auf rund CHF 96 Mio. In der derselben Zeitperiode wur-
den nur zuséatzliche Budgetmittel in der Hohe von CHF 19 Mio. aufgenommen. Daraus ergibt sich eine
Differenz von CHF 77 Mio. In den Kalenderjahren 2022 und 2023 konnten die Klasseneréffnungen jeweils
mit den nicht ausgeschopften Budgetmitteln kompensiert werden (z.B. Budgetmittel im Zusammenhang
mit der Ukrainekrise).

Die BKD konnte mit den zusatzlich eréffneten Klassen im besonderen Volksschulangebot die bedarfsge-
rechte Beschulung sicherstellen und das Recht auf eine angemessene Bildung gewéahrleisten. Mit der
Erarbeitung der Strategie zur Angebotsplanung wurden Massnahmen zur Stabilisierung eingeleitet. Mit der
Orientierung an der schweizerischen Durchschnittsquote beziiglich des Anteils von Schilerinnen und
Schillern mit Bedarf an verstarkten sonderpadagogischen Massnahmen geht die BKD davon aus, dass
der Nachholbedarf weitgehend abgeschlossen ist.

In begriindeten Fallen wird das AKVB im Kalenderjahr 2025 voraussichtlich zuséatzliche Leistungen von
rund CHF 8 Mio. zu den ordentlichen Infrastruktur- und Betriebskostenpauschalen leisten, damit der Bil-
dungsauftrag sichergestellt werden kann. Die Kostenstruktur der Institutionen ist historisch gewachsen.
Die BKD ist daran, die Kostenstrukturen der besonderen Volksschulen sorgfaltig zu analysieren. Eine
Budgetierung dieser ausserordentlichen Zahlungen ist nicht erfolgt.

Im Produkt Schulergdnzende Angebote sind die Bereiche Ferienbetreuung, Schulsozialarbeit, Gesund-
heitsforderung und Tagesschulen zusammengefasst. In diesen Bereichen kommt es voraussichtlich ge-
geniber dem Budget zu Mehrkosten in der Hohe von gesamthaft CHF 12.5 Mio. Die Zunahme l&sst sich
durch die steigende Nachfrage nach Betreuungs- und Unterstiitzungsangeboten erklaren. Griinde daftr
sind insbesondere gesellschaftliche Entwicklungen wie die zunehmende Erwerbstatigkeit beider Eltern-
teile, veranderte Familienstrukturen sowie ein wachsender Bedarf an niederschwelliger Unterstiitzung fr
Kinder und Jugendliche. Das bedeutet insbesondere, dass die friihe Pravention und Begleitung durch
Fachpersonen, etwa in der Schulsozialarbeit, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die zusatzlichen Auf-
wendungen spiegeln damit die wachsenden Erwartungen und Bedirfnisse der Gesellschaft an ein umfas-
sendes Bildungs- und Betreuungsangebot wider.

Weiter fallen bei den Beitragen an Privatschulen sowie Transportkosten voraussichtlich Mehrkosten von
rund CHF 3 Mio. an.

Im Rahmen des Transfers der besonderen Volkschulen von der GSI zur BKD wurden die altrechtlichen
Investitionsbeitrage per 01.01.2022 Ubertragen. Es handelt sich hierbei um nicht abgeschlossen Investiti-
onsbeitrage, welche bei der GSI in der Investitionsrechnung gefihrt wurden. Gestlitzt auf Art. T4-4 der
Anderung des VSG vom 10.06.2021 sind altrechtliche Investitionsbeitrage fir die Liegenschaften riicker-
stattungspflichtig. Die Christophorus Schule Bern hat ein Gesuch auf Befreiung der Rickerstattungspflicht
eingereicht. Ein Hartefall wird nur dann angenommen, wenn aus den Umstanden insgesamt zu schliessen
ist, dass die Rickzahlung finanziell fir eine versorgungsnotwendige Einrichtung nicht tragbar ist. Gestlitzt
auf die Beurteilung aufgrund der definitiven Jahresrechnungen 2023 und 2024 entsteht ein Ungleichge-
wicht der Ertréage aus der Infrastrukturpauschale im Verhéaltnis zur Rickerstattungssumme bei der betref-
fenden Schule. Gemass Abschlussbilanz per 31. Dezember 2024 betragt das Gesamtvermégen der Chris-
tophorus-Schule CHF 13.3 Mio. Das frei verfiigbare Organisationskapital (ohne zweckgebundene Fonds)
wird mit CHF 0.6 Mio. ausgewiesen. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote! betragt 4.5 Prozent. Dies ist
als sehr niedrig zu beurteilen. Aufgrund dieser Ausgangslage und der Systemrelevanz dieser Institution,
geht das AKVB davon aus, dass die Investition nicht mehr als werterhaltend einzustufen ist und folglich im
Rahmen der Uberpriifung der Investitionen voraussichtlich eine erfolgswirksame Wertberichtigung in der

' Die Eigenkapitalquote ist eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl. Sie gibt das Verhaltnis in Prozent zwischen dem Eigenkapital eines Vereins und dessen
Gesamtkapital wieder.
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Hohe von CHF 8.8 Mio. erforderlich sein wird. Der abschliessende Entscheid des Regierungsrates tber
diese Wertberichtigung steht noch aus.

Sachgruppe 39 (interne Verrechnung, CHF 2.7 Mio.)

Die Budgetabweichung ist auf die kantonalen besonderen Volksschulen zurtickzufiihren. Die in der SG
36 aufgefiihrten Begriindungen in Zusammenhang mit den besonderen Volksschulen treffen auch hier
Zu.

Sachgruppe 46 (Transferertrag, CHF 82 Mio.)
Die voraussichtlichen Mehrertrage beim Transferertrag resultieren zum einen aus den héheren Ricker-

stattungen aus dem Lastenausgleich Soziales (CHF 55 Mio.) und zum anderen aus jenen aus dem Las-
tenausgleich Gehélter Lehrpersonen (CHF 27 Mio.).

Bern, 26. November 2025 Im Namen des Grossen Rates

Edith Siegenthaler
Prasidentin

Patrick Trees
Generalsekretar

Geschéftsnummer: 2025.BKD.5638 5/5



	1. Gegenstand
	2. Rechtsgrundlagen
	3. Kreditsumme und Produktgruppe
	3.1 Auswirkungen auf die Saldi der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung
	3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

	4. Auswirkungen auf die Leistungen
	5. Begründung
	Die voraussichtlichen Mehrerträge beim Transferertrag resultieren zum einen aus den höheren Rückerstattungen aus dem Lastenausgleich Soziales (CHF 55 Mio.) und zum anderen aus jenen aus dem Lastenausgleich Gehälter Lehrpersonen (CHF 27 Mio.).


